
Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Rosi Steinberger,  Kerstin Celina  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
vom 06.04.2016

Gynäkologische Versorgung von schwerbehinderten 
Frauen in Bayern mit Schwerpunkt Niederbayern

Die UN-Behindertenrechtskonvention schreibt für Behin-
derte eine uneingeschränkte Teilhabe am sozialen Leben 
vor. Die Umsetzung ist aber nicht gewährleistet, vor allem 
bei der medizinischen Versorgung bestehen große Defizite. 
Deutschland hat sich 2009 mit der Ratifizierung der Konven-
tion verpflichtet, Behinderten eine Gesundheitsversorgung 
„in derselben Bandbreite und Qualität“ wie Nichtbehinder-
ten zu ermöglichen – einschließlich sexualmedizinischer 
Gesundheitsleistungen, denn zur Teilhabe am Leben muss 
nicht nur der öffentliche Raum barrierefrei sein, sondern 
auch die ärztliche Versorgung, die in staatlichen und pri-
vaten Kliniken und Praxen stattfindet. In der Realität sind 
nur die wenigsten Arztpraxen barrierefrei und fachlich auf 
die besondere Patientengruppe eingestellt. Allen Frauen 
wird ein halbjährlicher Arztbesuch beim Gynäkologen emp-
fohlen. Schwerbehinderte, stark bewegungseingeschränkte 
Frauen benötigen nicht nur einen barrierefreien Zugang zur 
Praxis, sie benötigen für eine gynäkologische Untersuchung 
viel Zeit, die Praxis muss über einen Hebelifter verfügen, 
die Toilette muss so groß sein, dass sie mit einem Elektro-
rollstuhl und einer/m Assistentin/Assistenten besuchbar ist. 
Gleichzeitig muss dort eine Liege zum An- und Ausziehen 
vorhanden sein. Außerdem benötigen diese Patientinnen 
behindertengerechte Parkplätze. Meines Wissens gibt es in 
Bayern zwei Einrichtungen (eine in Dachau und eine in Er-
langen), in denen diese Voraussetzungen vorliegen.

Dazu fragen wir die Staatsregierung:

1.  Wie viele schwerbehinderte, stark bewegungseinge-
schränkte Frauen gibt es in Bayern, wie viele davon 
in Niederbayern, aufgeschlüsselt nach Städten bzw. 
Landkreisen?

2.  Welche Möglichkeiten der gynäkologischen ambulan-
ten Versorgung gibt es für schwerbehinderte, stark be-
wegungseingeschränkte Frauen in Niederbayern, mit 
der Angabe des Ortes und der möglichen Anzahl von 
Patientinnen, die dort pro Monat behandelt werden 
können?

3.  Gibt es in Bayern bereits Standards bei der Einrichtung 
von Arztpraxen für behinderte Mädchen und Frauen, 
wie z. B. Zugänglichkeit auch für Rollstuhlfahrerinnen, 
Gehbehinderte und Sehbehinderte, sowie eine behin-
dertengerechte Ausstattung der Untersuchungsräume 
und Toiletten?

 a) Wenn ja, welche?
 b) Wenn nein, ist ein solches Regelwerk geplant?

4.  Gibt es in Niederbayern gynäkologische Praxen, die 
für blinde Frauen barrierefrei zu besuchen sind? 

 a) Wenn ja, wo?
 b) Mit welcher Aufnahmekapazität von Patientinnen pro 

Monat?

5.  Gibt es in Niederbayern Gynäkologinnen oder Gynä-
kologen, die die Gebärdensprache beherrschen und 
die daher für gehörlose Frauen barrierefrei zu besu-
chen sind?

 a) Wenn ja, wo?
 b) Mit welcher Aufnahmekapazität von Patientinnen pro 

Monat?

6.  Welche Möglichkeiten der gynäkologischen stationä-
ren Versorgung für Vorsorgeuntersuchungen gibt es 
für schwerbehinderte, stark bewegungseingeschränk-
te Frauen in Niederbayern, mit der Angabe des Ortes 
und der möglichen Anzahl von Patientinnen, die dort 
pro Monat behandelt werden können?

 a) Wie lange müssen die Frauen sich dafür in die Klinik 
aufnehmen lassen?

 b) Wie viele Patientinnen können auf diesem Weg in 
Niederbayern versorgt werden, aufgeschlüsselt nach 
Städten bzw. Landkreisen?

7.  Welcher Anfahrtsweg wird dabei von der Staatsregie-
rung für zumutbar empfunden?

8.  In welcher Form unterstützt die Staatsregierung den 
Ausbau gynäkologischer Praxen für schwer behinder-
te Frauen und wie wird im Rahmen von „Bayern barri-
erefrei 2023“ darauf eingegangen?

Antwort
des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege
vom 13.06.2016

Die Schriftliche Anfrage wird im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und 
Integ ration wie folgt beantwortet:

1.  Wie viele schwerbehinderte, stark bewegungsein-
geschränkte Frauen gibt es in Bayern, wie viele da-
von in Niederbayern, aufgeschlüsselt nach Städ-
ten bzw. Landkreisen?
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Anzahl der schwerbehinderten und stark bewegungseinge-
schränkten Frauen ab 18 Jahren in Bayern und Niederbayern 

(Stand 31.12.2015)
aG Bayern-aG 

Sonder-
parkberech-

tigung

Gesamt

Bayern 52.328 13.084 65.412
 
Niederbayern 5.445 1.418 6.863
 
Deggendorf 502 124 626
Dingolfing-Landau 349 93 442
Freyung-Grafenau 477 151 628
Kelheim 412 103 515
Landshut 560 146 706
Landshut (Stadt) 347 72 419
Passau 976 245 1.221
Passau (Stadt) 298 84 382
Regen 366 99 465
Rottal-Inn 492 123 615
Straubing (Stadt) 272 84 356
Straubing-Bogen 394 94 488

(Quelle: Zentrum Bayern Familie und Soziales ZBFS)

Begriffe aus den Regelungen zum Schwerbehinderten-
recht:
aG (außergewöhnliche Gehbehinderung):
Als schwerbehinderte Menschen mit außergewöhnlicher 
Gehbehinderung sind solche Personen anzusehen, die sich 
wegen der Schwere ihres Leidens dauernd nur mit frem-
der Hilfe oder nur mit großer Anstrengung außerhalb ihres 
Kraftfahrzeuges bewegen können. Hierzu zählen Quer-
schnittsgelähmte, Doppeloberschenkelamputierte, Doppel-
unterschenkelamputierte, Hüftexartikulierte und einseitig 
Oberschenkelamputierte, die dauernd außerstande sind, 
ein Kunstbein zu tragen oder nur eine Beckenkorbprothese 
tragen können oder zugleich unterschenkel- oder armam-
putiert sind, sowie andere schwerbehinderte Menschen, die 
nach versorgungsärztlicher Feststellung, auch aufgrund von 
Erkrankungen, dem angeführten Personenkreis gleichzu-
stellen sind (Anlage zu § 2 der Versorgungsmedizin-Verord-
nung vom 10.12.2008; Teil D Nr. 3).
 
Bayern-aG (Sonderregelung, begrenzt auf Bayern):
• Funktionsstörungen der unteren Gliedmaßen (und der 

Lendenwirbelsäule, soweit sich diese auf das Gehver-
mögen auswirken) mit Einzel-GdB 80 (GdB = Grad der 
Behinderung) und Merkzeichen „G“ und „B“, oder

• Funktionsstörungen der unteren Gliedmaßen (und der 
Lendenwirbelsäule, soweit sich diese auf das Gehvermö-
gen auswirken) mit Einzel-GdB 70 und gleichzeitig Funk-
tionsstörungen des Herzens oder der Atmungsorgane mit 
Einzel-GdB 50 und Merkzeichen „G“ und B“

Sonderparkberechtigung:
Bestimmte Personen haben in Bayern die Berechtigung, auf 
einem Schwerbehindertenparkplatz zu parken. Unter diesen 
Personenkreis fallen auch Berechtigte, die aufgrund einer 
chronischen Darmerkrankung oder Doppel-Stoma auf einen 
Behindertenparkplatz angewiesen sind. Die Quote liegt je-
doch nur bei ca. zwei Prozent der Berechtigten. 

2.  Welche Möglichkeiten der gynäkologischen ambu-
lanten Versorgung gibt es für schwerbehinderte, 
stark bewegungseingeschränkte Frauen in Nieder-
bayern, mit der Angabe des Ortes und der mögli-
chen Anzahl von Patientinnen, die dort pro Monat 
behandelt werden können?

Der Staatsregierung selbst liegen hierzu keine Angaben vor. 
Wie die für die Sicherstellung der ambulanten vertragsärzt-
lichen Versorgung zuständige Kassenärztliche Vereinigung 
Bayerns (KVB) aber auf Nachfrage angibt, stehen in Nieder-
bayern 23 Frauenärztinnen und -ärzte zur Verfügung, die in 
12 rollstuhlgerechten Praxen tätig sind. Diese Praxen befin-
den sich in Bad Abbach, Bogen, Deggendorf, Eggenfelden, 
Kelheim, Mainburg, Passau, Pfarrkirchen, Simbach a. Inn, 
Straubing und Waldkirchen. Die KVB weist darauf hin, dass 
es sich bei der Angabe „rollstuhlgerecht“ um eine freiwillige 
Selbstauskunft der Ärzte handelt, die von der KVB nicht ve-
rifiziert wird. Über die mögliche Anzahl der Patientinnen, die 
dort monatlich behandelt werden könnten, liegen der KVB 
keine Informationen vor.

3.  Gibt es in Bayern bereits Standards bei der Ein-
richtung von Arztpraxen für behinderte Mädchen 
und Frauen, wie z. B. Zugänglichkeit auch für Roll-
stuhlfahrerinnen, Gehbehinderte und Sehbehin-
derte, sowie eine behindertengerechte Ausstat-
tung der Untersuchungsräume und Toiletten?

 a) Wenn ja, welche?
 b) Wenn nein, ist ein solches Regelwerk geplant?
Die KVB führt hierzu aus, dass die Barrierefreiheit ein 
wichtiges Thema ist, dem sie zwischenzeitlich in ihrem Mit-
gliedermagazin KVB Forum eine eigene Rubrik „Barrieren 
abbauen“ gewidmet hat. In dieser Rubrik werden Praxen 
vorgestellt, die – im Großen wie im Kleinen – Wege gefun-
den haben, um behinderten Patientinnen und Patienten den 
Zugang und Aufenthalt in den Praxisräumen zu ermöglichen. 
Die Barrierefreiheit einer Arzt-/Psychotherapeutenpraxis 
hatte bisher keine zulassungsrechtliche Relevanz und so-
mit auch keinen eigenen Schwerpunkt im Rahmen des der 
KVB obliegenden Sicherstellungsauftrages. Viele Haus- und 
Facharztpraxen, insbesondere in Neubauten oder in moder-
nisierten Räumlichkeiten, sind bereits aus eigenem Antrieb 
heraus auf körperlich eingeschränkte bzw. behinderte Pati-
entinnen und Patienten eingestellt und bieten einen entspre-
chend barrierefreien Zugang an. Über die Arztsuche www.
kvb.de kann man sich darüber informieren, wo sich in der 
Nähe eine rollstuhlgerechte Praxis befindet. 

Auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat aktuell 
eine Broschüre mit dem Thema Barrieren abbauen – KBV 
– Barrierefreiheit – aufgelegt. Darin werden den Ärzten und 
Psychotherapeuten Ideen und Vorschläge aufgezeigt, wie 
den speziellen Anforderungen und Bedürfnissen behinderter 
Patientinnen und Patienten am besten entsprochen werden 
kann und wie bereits kleine Änderungen den Praxisbesuch 
erleichtern können. 

Nach Auffassung der KVB ist es richtig und wichtig, in 
unserer offenen und alternden Gesellschaft künftig der Bar-
rierefreiheit eines Arztbesuches eine größere Bedeutung 
zuzumessen. Daher wird beispielsweise im Rahmen der 
Praxisführungs- bzw. Niederlassungsberatung auch das 
Thema „Barrierefreiheit“ erörtert, meist bei einer Praxisneu-
gründung oder Neuniederlassung, einer Praxissitzverlegung 
bzw. auf Nachfrage von Ärzten / Psychotherapeuten. 
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Die seit dem 01.01.2013 in Kraft getretenen Bedarfs-
planungs-Richtlinien regeln in § 4 Abs. 1 Satz 3 nunmehr 
ausdrücklich, dass zur Sicherstellung der vertragsärztlichen 
Versorgung behinderter Menschen bei der Bedarfsplanung 
vor allem im Hinblick auf Neuzulassungen die Barrierefrei-
heit besonders zu beachten ist.

4.  Gibt es in Niederbayern gynäkologische Praxen, 
die für blinde Frauen barrierefrei zu besuchen 
sind?

 a) Wenn ja, wo?
 b) Mit welcher Aufnahmekapazität von Patientinnen 

pro Monat?
Hierzu liegen der KVB keine Informationen vor.

5.  Gibt es in Niederbayern Gynäkologinnen oder Gy-
näkologen, die die Gebärdensprache beherrschen 
und die daher für gehörlose Frauen barrierefrei zu 
besuchen sind?

 a) Wenn ja, wo?
 b) Mit welcher Aufnahmekapazität von Patientinnen 

pro Monat?
Der KVB liegen derzeit keine Informationen vor, dass Frau-
enärzte über Kenntnisse in der Gebärdensprache verfügen. 
Wie auch bei der rollstuhlgerechten Praxis handelt es sich 
hier um eine freiwillige Selbstauskunft der Ärzte.

6.  Welche Möglichkeiten der gynäkologischen stati-
onären Versorgung für Vorsorgeuntersuchungen 
gibt es für schwerbehinderte, stark bewegungs-
eingeschränkte Frauen in Niederbayern, mit der 
Angabe des Ortes und der möglichen Anzahl von 
Patientinnen, die dort pro Monat behandelt werden 
können?

 a) Wie lange müssen die Frauen sich dafür in die Kli-
nik aufnehmen lassen?

 b) Wie viele Patientinnen können auf diesem Weg in 
Niederbayern versorgt werden, aufgeschlüsselt 
nach Städten bzw. Landkreisen?

Vorsorgeuntersuchungen erfordern regelmäßig keine stati-
onäre Aufnahme in ein Krankenhaus, sondern finden am-
bulant statt.

Nach Kenntnis des Staatsministeriums für Gesund-
heit und Pflege (StMGP) bestehen in der Bundesrepublik 
Deutschland aktuell insgesamt in zwei Krankenhäusern gy-
näkologische Spezialambulanzen für Mädchen und Frauen 
mit Behinderung. Beide Einrichtungen befinden sich in Bay-
ern:

– Helios Amper-Klinikum Dachau
– Klinikum der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-

Nürnberg
Im übrigen Bundesgebiet sind dem StMGP im Bereich der 
Fachrichtung Gynäkologie drei spezialisierte Einrichtungen 
für Mädchen und Frauen mit Behinderung bekannt:
Bremen: Gynäkologische Praxis an der Frauenklinik des Kli-
nikums Bremen-Mitte 
Berlin: Familienplanungszentrum Balance (Frauenärztliche 
Sprechstunde)
Frankfurt: pro familia (Ärztliche Sprechstunde und gynäkolo-
gische Untersuchung)

7.  Welcher Anfahrtsweg wird dabei von der Staatsre-
gierung für zumutbar empfunden?

Nachdem es das Versorgungsangebot der stationären Vor-
sorgeuntersuchung nicht gibt, kann eine mögliche Zumutbar-
keit des Anfahrtsweges nicht beantwortet werden.

8.  In welcher Form unterstützt die Staatsregierung 
den Ausbau gynäkologischer Praxen für schwer-
behinderte Frauen und wie wird im Rahmen von 
„Bayern barrierefrei 2023“ darauf eingegangen?

Ministerpräsident Horst Seehofer hat in seiner Regierungs-
erklärung im November 2013 das Ziel vorgegeben, Bayern 
bis 2023 im gesamten öffentlichen Raum und im gesamt-
en öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) barrierefrei zu 
machen. Im Rahmen des Programms der Staatsregierung 
„Bayern barrierefrei“ plant das StMGP im Handlungsfeld 
„Gesundheit und Pflege“ die Förderung einer Zertifizierung 
von Arztpraxen für deren barrierefreien Aus- und Umbau.

Durch die Zertifizierung von Arztpraxen für deren barri-
erefreien Aus- und Umbau soll das Anliegen der Barriere-
freiheit von Arztpraxen weiter unterstützt und den Praxisin-
habern hierzu ein Anreiz geschaffen werden. Das bezieht 
sich auch auf gynäkologische Praxen. Dabei soll auf bereits 
durch die Vereinigung Kommunaler Interessenvertreter von 
Menschen mit Behinderung in Bayern (VKIB) entwickelte 
Mindeststandards zurückgegriffen werden. Zur Förderung 
eines Programms für die Zertifizierung von Arztpraxen 
werden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 400.000 € 
(200.000 € pro Jahr) im Doppelhaushalt 2017/2018 benötigt. 
Diese Mittel wurden bei der Aufstellung des Doppelhaushal-
tes 2017/2018 angemeldet.


